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 27. März 2002

Sechsundfünfzigste Tagung 
Tagesordnungspunkt 122 

Resolution der Generalversammlung 

[auf Grund des Berichts des Fünften Ausschusses (A/56/653Add.1)] 

56/273. Anspruchsberechtigung bei Flugreisen 

 Die Generalversammlung 

 1. nimmt Kenntnis von den Berichten des Generalsekretärs über die Anspruchsbe-
rechtigung bei Flugreisen1; 

 2. schließt sich den Schlussfolgerungen und Empfehlungen in den Berichten des 
Beratenden Ausschusses für Verwaltungs- und Haushaltsfragen2 an; 

 3. ersucht den Generalsekretär, der Generalversammlung über den Beratenden 
Ausschuss auch künftig jährlich Berichte über die Anspruchsberechtigung bei Flugreisen 
vorzulegen; 

 4. fordert den Generalsekretär auf, die Koordinierung zwischen den verschiedenen 
Hauptabteilungen zu verbessern, um die Erledigung von Anträgen auf Reisekostenerstattung 
zu beschleunigen; 

 5. betont, dass alle Anträge auf Reisekostenerstattung soweit möglich binnen 
30 Arbeitstagen nach ihrer Einreichung erledigt werden müssen. 

97. Plenarsitzung 
27. März 2002 

_______________ 
1 A/54/382, A/55/488 und A/56/426. 
2 Siehe Offizielles Protokoll der Generalversammlung, Sechsundfünfzigste Tagung, Beilage 7 (A/56/7), Kap. 
I, Ziffern 127-129, und A/56/630. 


